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TOP Info

TOP MAGAZIN – einzigartige Gründe für Deutschlands auflagenstärkstes regionales Gesellschaftsmagazin:

	 Bereits seit mehr als 30 Jahren auf dem Markt, an ca. 40 Standorten im In- und Ausland

	 Außerordentliche Reichweite mit einer Gesamtauflage von ca. 500 000 Expl. pro Quartal

	 Lebensart auf höchstem Niveau

	 Hohe Bekanntheit in der jeweiligen Region durch exklusive Netzwerkveranstaltungen

	 Ideales Medium zur punktgenauen Werbung in gehobenen Zielgruppen 
	

 
Bestätigtes Leserprofil

Unter den TOP MAGAZIN Lesern wurde eine schriftliche 
Befragung* durchgeführt. Die Auswertung erfolgte 
datenschutzkonform durch TOP OF THE TOPS in Bonn:

TOP Magazin Leser
Geschlecht:	 46 %  weiblich	 54 %  männlich 

Kernzielgruppe:
10 %		 bis 29 Jahre		  23 %	 50–59 Jahre
	47 %	 30–49 Jahre		 20 %	 60 Jahre und älter 

Bildung/Beruf:
	63 %	 haben Abitur u./o. FH/Studium
	89 %	 arbeiten als Beamter, Angestellter oder Selbstständiger 

Netto-Haushaltseinkommen:
	49 %	 verfügen monatl. durchschnittlich von 2 000,- bis 5 000,- Euro
	29 %	 verfügen monatl. durchschnittlich über 5 000,- bis 10 000,- Euro
	 8 %	 verfügen monatlich durchschnittlich über 10 000,- Euro 

Wohnen: 	 Nutzen einer TOP MAGAZIN Ausg.: 
	63 %	 leben im Eigentum	 68 %	 1–3 Monate
		  (Wohnung 	 21 %	 4–6 Monate
		  oder Haus)	 11 %	 länger als 6 Monate

Magazin-Bewertung:
	97 %	 der Leser würden TOP MAGAZIN weiterempfehlen
	94 %	 sind der Meinung, dass TOP MAGAZIN „interessante 			 
		  Informationen enthält“
89 %		 lesen das Magazin, um „Tipps und Anregungen“ zu erhalten 
	88 %	 gefällt die „gute und umfassende Themenauswahl“
	82 %	 wurden bereits auf gute Angebote/Produkte hingewiesen 

Überzeugendes Profil

TOP ist einzigartig!

TOP Qualität: Geprüft und durch Leserbefragungen bestätigt

Lifestyle auf höchstem Niveau

Seit 18 Jahren ist TOP MAGAZIN Bonn das etablierte 
Premium-Magazin. Konzipiert für alle, die eine gelungene 
Mischung aus Exklusivität und regionaler Bodenständigkeit 
schätzen. In hochwertiger Form erfahren Sie das Neuste 
aus Gesellschaft und Wirtschaft, Mode und Schönheit,  
Gesundheit und Medizin, Wohnen und Kunst, Freizeit und 
Kultur sowie Gastronomie. 

Werbung mit Langzeitwirkung

Drei Monate Langzeit-Werbewirkung mit jeder Ausgabe 
schaffen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei 
einer Präsentation in exklusiver Aufmachung.

Zielgruppengerechter 
und selektiver Vertrieb 

Neben dem ausgesuchten Zeitschriftenhandel erzielt 
TOP MAGAZIN Bonn über seinen selektiven Vertrieb 
eine hohe Reichweite in der gehobenen Zielgruppe: Über 
Lesezirkel, Abonnements und VIP-Mailings etc. werden 
besonders die Meinungsmacher und „Multiplikatoren“ 
angesprochen. Zusätzlich ist TOP MAGAZIN Bonn in First 
Class-Hotels, Restaurants, Wellness-Resorts, gehobenem 
Einzelhandel, Arztpraxen, Kliniken, Sozietäten, Autohäusern, 
Finanzdienstleistern sowie auf Sport- und Kulturevents 
präsent.

*) Frühjahrsausgabe 2009



TOP Events Einzigartig: Marketing-Plattform und Treffpunkt für Meinungsmacher

Geschäftskontakte und Gedankenaustausch

TOP MAGAZIN veranstaltet für seine Kunden und Geschäfts-
partner exklusive Events, zu denen Persönlichkeiten wie 	
beispielsweise engagierte Unternehmer, Entscheidungsträger 
aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport eingeladen werden. 

Diese Premium-Events sind perfekte Plattformen, um in 	
gehobener Atmosphäre und an außergewöhnlichen Orten zu 
„netzwerken“. Hier bietet sich die beste Gelegenheit, neue 
Kontakte zu knüpfen, bestehende Geschäftsbeziehungen zu 
stärken oder produktive Gedanken auszutauschen. 

Netzwerk für „Macher“

Wir führen über unsere wertvollen TOP Netzwerke Geschäfts-
partner zusammen, unterstützen bei der Verwirklichung von 
Vorhaben, fördern vertrauensvolle Zusammenarbeit und dienen 
als Informations- und Inspirationsplattform. Getreu dem Grund-
satz: „Nichts bewegt Menschen mehr als andere Menschen.“

Ob TOP Lounge, VIP-Party, Koch-Event, Golfturnier oder 	
Whiskey-Lounge – sicher ist: Alle sind TOP Events auf 
höchstem Niveau!

Die Spitzen-ereignisse der TOP MAGAZINE

TOP LOUNGE
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TOP LOUNGE

12. BONNER TOP LOUNGE 
Geschüttelt, nicht gerührt – Oder ganz einfach: Shake...shake...Shakers

Er hatte ihn uns versprochen, den 
Shaker’s-Spirit. Gemeint mit „er“ 

ist Farid Ramezanzadeh, Inhaber des 
Shaker’s American Bar and Restaurant. 
Das war bei der ersten Vorbesprechung 
irgendwann mittags um 12. „Ihr wer-
det es merken. Die Gäste kommen und 
schon entwickelt sich diese besondere 
Atmosphäre.“ Er hat Recht behalten. Die 

12. Bonner TOP Lounge fand in einer Lo-
cation statt, die unglaublich viel Charme 
hat. Allein schon der Innenhof ... von 
dem die Betreiber selber sagen (und das 
hab ich auf der Internetseite genau so 
gefunden): „Eher unscheinbar in einem 
Hinterhof versteckt bietet das Shaker’s 
im Inneren ein stilvolles Ambiente.“ Und 
was ist mit Draußen? Da doch auch! 

Die meisten zogen es bei angenehmen 
Temperaturen und einer frischen Brise 
vor, den Innenhof mit seinen stylischen 
Loungemöbeln ausgiebig zu genießen, 
versorgt mit Drinks und leckerem Essen. 
Netzwerken kann so angenehm sein. 
Herzlichen Dank dem gesamten Team 
des Shaker’s. Schön war’s bei Euch!   ■
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Mario Briem
Wein Cabinet Briem

Cabrio-Feeling von Auto Thomas

Janina Wallenfang, Sabine Nöth, Ralf Kern, Andrea Volksheimer, Stephanie Bulang-Matern, Marcus Bail
vorne Roma Walter, Christiane Kern alle TOP Magazin

Gabriela Newman und Thomas Mroch 
beide Immobilienkontor Mroch & Newman

Gastgeber Eva-Mirell und Farid Ramezanzadeh
begrüßten die Gäste

TOP LOUNGE
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Unsere Sponsoren möchten wir noch einmal extra erwähnen.

HERZLICHEN DANK AN: 

Kai Krazeise Krazeise Steinarbeiten und 
Andrea Volksheimer TOP Magazin

Dr. Markus Greven Zahnklinik Medeco 
und Sabine Greven

Martin Königs Kaiser-Karl Hotel und
Claudia Sarr House&Living 

Philipp und Marie-Luise Waltzinger 
beide J.M.H. Waltzinger

Sarah Forstinger Eventmanagerin 
mit Teammitglied Shakers

Farshad Nakhshavani, Marcel Brucker und 
Werner Roller alle Das Immobilienhaus

Michele Richichi, Marc-Manuel Schneider beide BMW Niederlassung Bonn, 
Sabine Pagenkemper Pagenkemper Bodenbeläge, Fritz Saba Uni Bonn und 
Regina Weyer Weyer Bauunternehmung und Wohnbau

Monika Arns-Müller 
Kunst in Oel

Rosa und Alexander Schmidtke 
beide Schmidtke Dentaltechnik

Eine Aufmerksamkeit zum Abschied 
von Rituals

008 TOP

TOP LOUNGE

Tombolasiegerin Lale Eimermacher, Karin Glattes (Strictly
People) und Künstlerin Kristina Linzbach (el alma)

Horst Menzel (Porsche Zentrum Bonn), Angelika Menzel,
Müslim Balaban, Filiz Tosun (beide Opera Restaurant)

Imke Bornstaedt-Küpper und Peter Küpper
(Josef Küpper Söhne)

Gabriele und Thomas Kersting
(Juwelier Kersting)

Wir „loungen“ nun mal gerne, das tun
wir zweimal im Jahr, dann immer an

wechselnden Standorten – und ausgiebig.
Diesmal hatten wir das Privileg, das „Premie-
renevent“ des gerade 10 Tage zuvor eröffneten
Hotels Kameha Grand Bonn zu sein. Noch nie
war eine unserer Veranstaltungen so groß,
noch nie waren so viele Sponsoren dabei, noch
nie war der Ablauf eine solche logistische Lei-
stung. Allen Beteiligten an dieser Stelle unse-
ren aufrichtigen und herzlichen Dank.

Schon beeindruckend, dieser riesige Glas-
dome, in dem wir über 400 Gäste aus allen
Bereichen des öffentlichen Lebens begrüßen
konnten. Verleger Ralf Kern zeigte sich in sei-
ner Ansprache dem Hausherren Carsten K.

Rath gegenüber auch entsprechend begei-
stert.

Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch und
seine Frau kamen direkt von einer Preisverlei-
hung zur TOP Lounge. Darüber freute sich das
gesamte Team ganz besonders, denn die Anwe-
senheit der beiden war die Einlösung eines Ver-
sprechens, das das Oberhaupt der Verwaltung
noch vor seiner Vereidigung gegeben hatte. Ein
Mann, ein Wort.

Bei Flying Buffet, grandiosen Weinen (Altay
Hüzeir sei Dank) gekrönt von Früchten frisch
eingehüllt am Schokobrunnen und einem guten
Espresso war das Fundament für eine angereg-
te Unterhaltung gelegt. Und davon wurde reich-
lich Gebrauch gemacht. �Fo
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9. Bonner TOP Lounge

EIN ABEND DER SUPERLATIVE
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Horst Dörr (Netapp), Inka Spira (Saab Zentrum Bonn)
suchen das Losglück

Pamela Klesper (ev3),
Marcus Bail (TOP Magazin)

Ingrid Leidigkeit-Strotmann & Manfred Strotmann
(beide DesignConcept BüroConcept WohnConcept)

Michaela Seibt (Allianz), Boris Rupnik (Bang & Olufsen
sensus), Christine Brouwers (DHL Freight)

TOP LOUNGE

Werner Hötzel (PMPG
Steuerberatungsgesellschaft)

Christiane & Ralf Kern
(TOP Magazin)

Juan und Melina Pantaleon
(Coca Cola Erfrischungsgetränke)

Peter Heerdt (Heerdt),
Caroline Schaefer (Soon)

Rose & Alexander Schmidtke
(Alexander Schmidtke Dentaltechnik)

Annette & Phillipp Hach
(Hach Damenmode)

Thomas & Elfriede Kirschbaum
(beide Lesezirkel West)

Petra Limbach
(Limbach Bodenbeläge)

TOP 025

Unsere Sponsoren möchten wir
noch einmal extra erwähnen.

Andrea & Holger Fehr (RKG)

HERZLICHEN DANK AN:
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Top meeTs 
Valeo

Sonst heißt es immer „Bonner Top Lounge“. Diesmal 
waren rund 150 geladene Gäste sozusagen „Taufpaten“ 
unserer neuen Veranstaltungsreihe „Top Bonn meets…“. 
Premierengastgeber Valeo personal Training war vom ers-
ten Moment an mit viel Elan und Sportsgeist dabei, die 
Idee eines neuen „Netzwerk-Formates“ umzusetzen. Was 
gehörte dazu? Netzwerken – natürlich! Essen und Trinken 
– natürlich! Gute Stimmung – natürlich! Aber darüber 
hinaus gab es an diesem Abend ein tolles Programm mit 
„bewegenden Momenten“. Sonst heißt es immer „Bonner 
Top Lounge“. Diesmal waren rund 150 geladene Gäste 
sozusagen „Taufpaten“ unserer neuen Veranstaltungsrei-
he „Top Bonn meets…“. Premierengastgeber Valeo per-
sonal Training war vom ersten Moment an mit viel Elan 
und Sportsgeist dabei, die Idee eines neuen „Netzwerk-
Formates“ umzusetzen. Was gehörte dazu? Netzwerken – 
natürlich! Essen und Trinken – natürlich! Gute Stimmung 
– natürlich! Aber darüber hinaus gab es an diesem Abend 
ein tolles Programm mit „bewegenden Momenten“. Nina 
Romm, Niko Schmitz und ihr Team zeigten ein mitreißen-
des Fitness-Kurzprogramm. Auch eine Sportmodenschau 
und Ernährungstipps machten den Abend „rund“. Und 
über allem lag die Erkenntnis: man darf durchaus mal 

„sündigen“, wenn man dafür den Ausgleich schafft.  

Text: SBM | Fotos: Wolfgang Hübner-Stauf 

MENScHEN & GESELLScHAFT



TOP MAGAZIN Bonn

Verlagsangaben

Ihre Ansprechpartner

Verlag	 kern&friends gmbh verlag und marketing 
	 Thomas-Mann-Straße 49, 53111 Bonn
	 Telefon: (02 28) 96 96 2-30
	 Telefax: (02 28) 96 96 2-42
	 E-Mail: info@top-magazin.de
	 Internet: www.top-magazin.de

Erscheinungsweise	 4-mal jährlich

Auflage	 10 000 Exemplare

Verkaufspreis	 4,– Euro

Verbreitung	 Bonn und Region Rhein-Sieg-Ahr

         Vertrieb	 Der selektive Vertrieb macht rund 200 000 	 	
	 Menschen zu regelmäßigen Lesern: 	

	 -	 Anzeigenkunden (1400 Expl.) 
	 -	 VIP-Mailing und Abonnenten (2200 Expl.)
	 -	 Lesezirkel West (3700 Expl.)
	 -	 Selektiver Zeitschriftenhandel 
	 	 (450 Expl.)
	 -	 Golf-, Tennis- und Reitclubs (250 Expl.)
	 -	 Gehobene Gastronomie/Hotels 
	 	 (250 Expl.)
	 -	 Akquisition (1000 Expl.)
	 -	 Exklusive Hotels/
	 	 Zimmerauslage (750 Expl.)

Ralf Kern 
(Herausgeber/Verleger) 
Telefon (02 28) 96 96 2-30
gf@top-magazin.de

Marcus Bail 
(Mitherausgeber) 	
Telefon (02 28) 96 96 2-50
m.bail@top-magazin.de

Stephanie Bulang-Matern 
(Chefredakteurin) 
Telefon (02 28) 96 96 2-32
s.bulang-matern@top-magazin.de

Janina Wallenfang 
(Sekretärin der Geschäftsltg.) 
Telefon (02 28) 96 96 2-30
j.wallenfang@top-magazin.de

Niels Tappe 
(Gestaltung/Layout) 
Telefon (05 21) 97 79 56 33
n@kundn-werbung.de 

Ausgabe TOP MAGAZIN Bonn Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Erscheinungszeitraum

Frühjahrsausgabe 	24. Februar 	29. Februar 12. März

Sommerausgabe 	25. Mai 30. Mai 11. Juni 

Herbstausgabe 	24. August 29. August 10. September

Winterausgabe 	 16. November 21. November 3. Dezember

Ausgaben und Termine 2012 (Terminverschiebungen bis zu 14 Tage vorbehalten)



Mehrfachbelegungen/Kombinationen 
Anzeigenkombinationen mit verschiedenen TOP Regionalausgaben sind 
möglich. Setzen Sie Schwerpunkte Ihrer Werbung, indem Sie Ihre TOP 
MAGAZIN Standorte gezielt auswählen. Bereits ab zwei TOP Magazin 
Ausgaben bieten wir Ihnen attraktive Mengen-Rabatte. Ab neun Ausgaben 
kalkulieren wir Ihren individuellen Preisvorteil. Selbstverständlich ist auch 
eine Belegung in allen ca. 40 Regional- und Auslandsausgaben möglich.   

Mengen-/Malrabatt pro Jahr (gilt nicht für Sonder-/Textformate)
ab 2 Veröffentlichungen	 5 %	 ab 6 Veröffentlichungen	 15 %
ab 4 Veröffentlichungen	 10 %	 ab 8 Veröffentlichungen	 20 %

Platzierungszuschlag 
Platzierungswünsche, deren Erfüllung Auftragsvoraussetzung sind, bedingen 
einen Platzierungszuschlag von 15 % auf den Anzeigenpreis.

Agenturermäßigung
Agenturen erhalten bei Nachweis der Agenturtätigkeit, Vermittlung des 
Auftrages und fristgerechter Bereitstellung druckfähiger Unterlagen eine 
Ermäßigung von 15 % auf den Agenturpreis (Fakturierung direkt an Agentur).

Zahlungsbedingungen
10 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug. Bei Vorauszahlung oder Bank-
einzug bis 14 Werktage vor Erscheinungstermin gewähren wir 3 % Skonto.

Anzeigengestaltung/Drittverwertung
Kostenpauschale bei Drittverwertung von durch den Verlag gestalteten  
Anzeigen (z. B. durch Abdruck in Fremdmagazinen): 
1/3 Seite € 250,- | 1/2 Seite € 350,- | 1/1 Seite € 450,-

Kombinationen | Rabatte | Zahlungsmodalitäten

Anzeigen/PR Formate vierfarbig

2/1 Seite 2/1 Seite Anschnitt: 436 x 300 mm*	
2/1 Seite Satzspiegel: 400 x 275 mm

Direktpreis 	 € 2 990,-
Agenturpreis 	 € 3 490,-

1/1 Seite 1/1 Seite Anschnitt: 218 x 300 mm*	
1/1 Seite Satzspiegel: 185 x 275 mm

Direktpreis 	 € 1 990,-
Agenturpreis 	 € 2 290,-

1/2 Seite 1/2 Seite quer/Anschnitt: 218 x 145 mm*	
1/2 Seite quer/Satzspiegel: 185 x 133 mm

Direktpreis 	 € 1 290,-
Agenturpreis 	 € 1 490,-

1/3 Seite
	
            (nur

	 Anzeigen)    

1/3 Seite hoch/Anschnitt: 75 x 300 mm*
1/3 Seite hoch/Satzspiegel: 67 x 275 mm 
	1/3 Seite quer/Anschnitt: 218 x 100 mm*	
1/3 Seite quer/Satzspiegel: 185 x 90 mm

Direktpreis 	 € 990,-
Agenturpreis 	 € 1 190,-

1/4 Seite

	 (nur

	 Anzeigen) 

1/4 Seite hoch/Satzspiegel: 90 x 133 mm Direktpreis 	 € 690,-
Agenturpreis 	 € 790,-

*)  zuzüglich 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten

Umschlagseiten vierfarbig

U2 (nur Anzeigen)
Maße siehe 1/1-Seite

Direktpreis	 € 2 690,-
Agenturpreis	 € 3 190,- 

U3 (nur Anzeigen)
Maße siehe 1/1-Seite

Direktpreis	 € 2 690,-
Agenturpreis	 € 3 190,- 

U4 (nur Anzeigen)
Maße siehe 1/1-Seite

Direktpreis	 € 2 990,-
Agenturpreis	 € 3 490,- 

Sonder-/Textformate* vierfarbig

TOP Gastro Guide 

1/3-Seite
1/6-Seite

Direktpreis	 € 490,-
Direktpreis	 € 290,-   

*)	Preise pro Ausgabe, Zahlung pro Ausgabe per Vorkasse 
	 oder Bankeinzug. 
	 Bei einmaliger Buchung 40,- Euro Produktionszuschlag.
	 Nur zum Direktpreis buchbar (keine AE möglich).

Preisliste Nr. 30  gültig ab 01.01.2012 | sämtliche Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bei Lieferung fertiger Druckdaten

Preisliste 2012

Beihefter bis 4-seitig, Format unbeschnitten 224 x 309 mm, werden pro 
Tausend zzgl. evtl. Handlinggebühr berechnet | Preis: 170,- € pro Tausend Stück
Beilagen bis 50 g, Höchstformat 210 x 290 mm, werden pro Tausend zzgl. 
evtl. Handlinggebühr berechnet | Preis: 150,- € pro Tausend Stück
Beikleber bis 20 g, Höchstformat 148 x 210 mm, werden pro Tausend zzgl. 
evtl. Handlinggebühr berechnet | Preis: 190,- € pro Tausend Stück

Techn. Angaben	 Magazinformat: 218 x 300 mm | Druck: Bogenoffset 
(Euroskala, 80er-Raster) | Verarbeitung: Klebebindung

Druckunterlagen	 Die Anzeigenpreise basieren auf Anlieferung druck-
fertiger PDF-Dateien nach X3-Standard mit farbver-
bindlichem Andruck.

Produktion/Grafik	 kundn werbung | Orzeszek Tappe GbR | Senner Str. 
164, 33659 Bielefeld | Telefon: (05 21) 97 79 56 33 | 
Mobil: (01 51) 15 39 66 08 | E-Mail/Datenversand an
n@kundn-werbung.de

 
Datenversand	 Per E-Mail an oder auf CD per Post an o. g. Adressen

TOP MAGAZIN Bonn



® TOP MAGAZIN ist ein eingetragenes Warenzeichen der TOP OF THE TOPS + TOP MAGAZIN International GmbH & Co. Verlags- und Lizenz KG    

1. 		  Anzeigenauftrag: Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen des 
Verlages ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen/PRs (redaktio-
nelle Anzeigen) eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten.

2. 		  Veröffentlichungsfrist: Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf ein-
zelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ers-
ten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abge-
rufen und veröffentlicht wird.

3. 		  Anzeigenabruf: Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus, 
weitere Anzeigen abzurufen.

4. 		  Auftrag-Nichterfüllung: Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Un-
terschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten (Rabattnachbelastung). Die Erstattung entfällt, wenn die Nichter-
füllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5. 		  Anzeigen-Stornierung: Im Falle einer Stornierung von Anzeigen bis sechs Wochen vor Er-
scheinen der Druckschrift werden dem Auftraggeber 25 % des Anzeigenpreises als pauscha-
les Ausfallhonorar berechnet. Es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass dem Auftrag-
nehmer kein Schaden, bzw. ein niedrigerer Schaden entstanden ist.  Erfolgt die Stornierung 
innerhalb von sechs Wochen vor dem Erscheinungstermin, beträgt das Ausfallhonorar 50 % 
des Anzeigenpreises; Satz 2 gilt entsprechend. Der Auftragnehmer ist frei darin, anstelle der 
Pauschalen den ihm tatsächlich entstandenen Schaden geltend zu machen.

		A  nzeigen-Verschiebung: Im Falle einer Verschiebung von Anzeigenschaltungen (z. B. auf 
die nächste oder übernächste Ausgabe) bis sechs Wochen vor Erscheinen der Druckschrift 
werden dem Auftraggeber 10 % des Anzeigenpreises als pauschales Ausfallhonorar berech-
net. Eine Anzeigenverschiebung innerhalb von sechs Wochen vor Erscheinungstermin kommt 
einer Stornierung gleich (50 %).

6. 		  Platzierungswünsche: Der Verlag kann Platzierungswünsche vormerken und versuchen, sie 
im Rahmen der technischen und gestalterischen Möglichkeiten zu berücksichtigen. Die Berück-
sichtigung ist jedoch unverbindlich. Platzierungsforderungen, deren Erfüllung Auftragsvoraus-
setzung ist, bedingen einen Platzierungszuschlag von 15 %.

7. 		  Auftrags-Ausführung: Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen des Magazins veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag nicht auszuführen ist. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Die Ablehnung des Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. 		  Kennzeichnungspflicht: Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als An-
zeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“  deutlich kenntlich 
gemacht.

9. 		  Urheberrechte: Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages weiterverarbeitet werden.

10. 		  Haftung: Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die ge-
schäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt und ge-
täuscht wird. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die In-
sertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle 
Folgen und Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und ge-
setzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, aus dem Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck 
und Streuung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag von Ansprüchen Dritter freizu-
stellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstel-
lung zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält 
sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach ein-
heitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

11. 		  Druckunterlagen: Vom Auftraggeber sind druckfertigen PDF-Dateien bis spätestens 10 Tage vor 
Erscheinen des Magazins an den vom Verlag genannten Grafikpartner kostenfrei zu liefern. Für die 
rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterla-
gen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

12. 		  Rechte und Pflichten: Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich ge-
schuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen Werbe-
mittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemit-
tels beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentli-
chung zu verweigern, wenn diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts, des 
Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu 
dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht oder diese für den Verlag nur mit unverhältnis-
mäßigen Kosten möglich wäre. 

12.1.	 Zahlungsminderung: Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung 
des anderen Werbemittels gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzei-
ge/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der An-
zeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des Auf-
trags ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines 
Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. 

12.2. 	 Haftung wegen Fahrlässigkeit: Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus ver-
traglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung, nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr 
auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, soweit 
der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verlages verursacht wur-
de. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden be-
schränkt. 

12.3. 	 Produkthaftung: Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Rekla-
mationen müssen (außer bei nicht offensichtlichen Mängeln) innerhalb von vier Wochen nach 
Veröffentlichung geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus 
vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, 
sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.

13.		  Probeabzüge: Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berück-
sichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs ge-
setzten Frist mitgeteilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht fristgerecht zu-
rück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

14.		  Technische Veränderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, liegen im Ermessen des 
Verlages.

15.	 	R echnung: Die Rechnung ist innerhalb 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vor-
zeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

16.		  Zahlungsverzug: Bei Stundung oder Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 Prozent über 
dem jeweiligen Basiszinssatz sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Nachlässe und Rabatte werden im 
Fall des Zahlungsverzuges nachbelastet; ein Anspruch auf sie besteht nicht. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rück-
sicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

17. 	 	 Belegexemplar: Der Verlag stellt dem Auftraggeber ein Belegexemplar zur Verfügung.

18.	 	A ufrechnungen: Die Aufrechnungen sind nur zulässig mit Gegenansprüchen, die vom Verlag 
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. 

19.	 	 Gestaltungs-Kosten: Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe, Repros, Lithos und Satz-
arbeiten sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

20.		  Preisminderungsansprüche: Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurch-
schnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf an-
dere Weise genannte durchschnittliche Auflage (oder wenn eine Auflage nicht genannt ist) die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften ggf. die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur 
dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 

		  bei einer Auflage bis zu   50.000 Exemplaren 20 v. H., 
		  bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H.,
		  bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H.,
		  bei einer Auflage über   500.000 Exemplaren   5 v. H.    beträgt.

		  Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Ver-
lag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auslage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

21. 		  Aufbewahrungspflicht: Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zugesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet mit einer Frist von drei Monaten nach 
Auftragsablauf. 

22.		  Erfüllungsort: Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem 
Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist die umseitig angegebene Verlagsanschrift bzw. der 
Standort des herausgegebenen Verlagsproduktes.
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